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2. Konzeption Berichterstattung 

2.1. Begriffe und Vorgehen 
In der Schweiz gibt es keine einheitliche Konzeption für die Berichterstattung zur kantonalen 

Richtplanung. In den Kantonen hat sich ein Verständnis etabliert, welches zwischen Raumbe-

obachtung und Richtplan-Controlling unterscheidet. Die Raumbeobachtung liefert die Fakten 
und Grundlagen in den verschiedenen Themenbereichen der Richtplanung. Das Controlling be-

urteilt die Zielerreichung und ist somit wertend.  

Raumbeobachtung und Richtplan-Controlling sind Teil des Wirkungsmodells zwischen 
Raumplanung und realer räumlicher Entwicklung, wie es die nachfolgende Abbildung darstellt. 

Die reale Entwicklung wird mittels Indikatoren beobachtet. Die Beobachtungen werden mit 

den richtungsweisenden Festlegungen (Beschlüsse) verglichen und daraus werden wiederum 
Rückschlüsse auf Planungen und Gesetzgebungen gezogen (Handlungsbedarf). 

 

Abbildung 1: Konzeption Berichterstattung 

 

Grafik INFRAS.  

Die Bestandteile der Berichterstattung sind nachfolgend näher erläutert:   
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ÖV-Erschliessung 

Im Kanton Schwyz leben heute (Stand 2023) 36% der Einwohner in der ÖV-Güteklasse2 C und 

weitere 31% innerhalb der Güteklasse D. Nur 4% sind mit dem ÖV sehr gut (Güteklasse A) und 

12% gut erschlossen (Güteklasse B). Die Arbeitsplätze (VZÄ) weisen insgesamt betrachtet eine 
bessere ÖV-Erschliessung auf: 10% der Arbeitsplätze sind sehr gut mit dem ÖV erschlossen (Gü-

teklasse A) und 13% gut erschlossen (Güteklasse B). 38% der Arbeitsplätze liegen in der ÖV-Gü-

teklasse C und weitere 26% innerhalb der Güteklasse D. Die Anteile unterscheiden sich je nach 
Siedlungsraumtyp relativ stark (siehe Abbildung 10). Zwischen 2016 und 2023 hat sich die ÖV-

Erschliessung der Einwohner und Arbeitsplätze (VZÄ) gesamtkantonal leicht verbessert. Die Zu-

nahme fand vor allem im urbanen und teilweise im periurbanen Siedlungsraum statt. Zwischen 
2020 und 2023 gab es im urbanen und im periurbanen Siedlungsraum relativ gesehen einen 

leichten Rückgang der gut (Güteklasse B) und sehr gut (Güteklasse A) mit dem ÖV erschlosse-

nen Einwohner und Arbeitsplätze. Absolut gesehen blieb ihre Anzahl jedoch stabil bzw. hat so-
gar leicht zugenommen. Die Reduktion der Anteile in den Güteklassen A und B ergibt sich aus 

einem stärkeren Anstieg der Einwohner und Arbeitsplätze in der ÖV-Güteklasse C. Im ländli-

chen Raum gibt es zudem keine spürbare Verbesserung seit 2016.  

Abbildung 10: Einwohner und Arbeitsplätze nach ÖV-Güteklassen und Siedlungsraumtypen 2016/2020/2023 

 

Quellen: ARE SZ, Raum+ Daten 2016/2020/2023, BFS STATPOP 2016/2020/2023, BFS STATENT (VZÄ) 2016/2020/2022 
Hinweis: Die kursive Zahl oberhalb der Balken gibt das gerundete total der Anzahl Einwohner oder Arbeitsplätze an. 

 
2 Die ÖV-Güteklassen werden vom Bundesamt für Raumentwicklung jährlich neu berechnet. Es werden Klassen von A bis D defi-
niert, wobei die Klasse A die beste Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr repräsentiert. Die Berechnung basiert auf der 
Kategorie des bei der entsprechenden Haltestelle zur Verfügung stehenden Verkehrsmittels (Bahn bzw. Bus), auf der Taktfre-
quenz und der Distanz zur Haltestelle (siehe auch Karte im Anhang A5). 
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Abbildung 12: Übersicht der Schutzgebiete und Inventare von nationaler Bedeutung sowie der FFF  

 

 

Quellen: BAFU, ARE SZ 

Die Landwirtschaftsflächen haben im Kanton Schwyz gemäss Arealstatistik zwischen den bei-

den Erhebungen 2004/2009 und 2013/20183 um 371 ha (-1%) abgenommen. Flächenmässig 

fielen vor allem Naturwiesen und Heimweiden weg (-134 ha), anteilsmässig waren Obst-, Reb- 
und Gartenbauflächen am stärksten betroffen (-13%). Zudem werden 2013/2018 gegenüber 

2004/2009 mehr Flächen dem Wald (+188 ha) und weniger dem Gehölz (-122 ha) zugewiesen.  

 
3 Die aktuelle Erhebungsperiode 2020/25 hat 2021 begonnen und wird voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein. Ein konkreter 
Veröffentlichungstermin ist aktuell noch nicht bekannt.  





http://www.sz.ch/richtplan
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Abbildung 14: Übersicht zu den ESP im Kanton Schwyz 

 
 

d) Agglomerationsprogramme Obersee, Talkessel Schwyz, Einsiedeln und Luzern 

Zur Förderung der gemeinde- und teils kantonsübergreifenden Zusammenarbeit ist der urbane 

und periurbane Siedlungsraum gemäss kantonaler Raumentwicklungsstrategie in vier Agglome-

rationen integriert. In der aktuellen 5. Generation wurde neu für Einsiedeln ein Agglomerati-
onsprogramm erarbeitet. Für den Talkessel Schwyz liegt zurzeit der Fokus auf die Umsetzung 

der Massnahmen aus der letzten Generation. Es wurde somit kein Agglomerationsprogramm 

der 5. Generation eingereicht. Im Agglomerationsprogramm Obersee der 5. Generation sind 
zehn Schwyzer Gemeinden Teil des Perimeters, zusammen mit weiteren Gemeinden in den 

Kantonen St. Gallen und Zürich. Der Bezirk Küssnacht ist zudem im Agglomerationsprogramm 

Luzern integriert. 
Mit den Agglomerationsprogrammen können übergeordnete Planungen und kommunale 

Entwicklungsvorstellungen in ein sinnvolles Ganzes gestellt werden, das untereinander abge-

stimmt ist und im Idealfall ineinandergreift. Dies verpflichtet die Beteiligten zudem strategisch 
zu planen, eine regionale Optik einzunehmen und die zeitlichen Planungshorizonte zu erwei-

tern. Gleichzeitig ergibt sich aus den Agglomerationsprogrammen ein entsprechender Hand-

lungsbedarf, welcher auf kantonaler wie auf kommunaler Ebene wiederum in die Planungsin-
strumente einfliesst. 
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g) Monitoring zum Siedlungsgebiet 

Siedlungserweiterungsgebiete 

Das Siedlungsgebiet umfasst die bestehenden Bauzonen sowie das für die zukünftige Sied-

lungsentwicklung vorgesehene Gebiet (sogenannte Siedlungserweiterungsgebiete). Die Sied-
lungserweiterungsgebiete können bei der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung unter be-

stimmten Voraussetzungen räumlich anders angeordnet werden (z.B. bei gleicher ÖV-Erschlies-

sungsqualität, sofern das Siedlungsgebiet insgesamt nicht vergrössert wird). Der Kanton führt 
hierzu ein Monitoring zum Siedlungsgebiet. 

In der Periode 2021 bis 2024 gab es nur verschiedene kleinere Anpassungen und Vergrös-

serungen (< 1500 m2) des Siedlungsgebiets. In der Gemeinde Unteriberg wurden 1500 m2 Ar-
beitszone neu eingezont bei gleichzeitiger Ersatzmassnahme (Aufforstung). Diese ist notwen-

dig, um den betrieblichen Fortbestand der bestehenden Pyrotechnikproduktion unten den nö-

tigen Sicherheitsmassnahmen aufrecht zu erhalten.  
Zu den stattgefundenen Veränderungen des Siedlungsgebiets seit 2016 gibt das Fakten-

blatt S4 Auskunft. 

 
Rückzonungen und Aufzonungen 

Einzelne ländliche Gemeinden des Kantons Schwyz weisen Bauzonen mit geringer Auslastung 

auf, hierbei handelt es sich mehrheitlich um Zweitwohnungsgemeinden. In der Gemeinde 

Gersau konnte die Auslastung seit der Berichterstattung 2021 von knapp 93% auf 101% gestei-

gert werden, da rund 3.8 ha im Gebiet der Rigi-Scheidegg rückgezont wurden4.  

Seit 2016 gab es in den Gemeinden des Kantons Schwyz kleinere Um- und Aufzonungen 
(z.B. Arth oder kantonale Nutzungspläne Brunnen Nord und Seewen Schwyz). Allerdings ist die 

Verdichtung des bestehenden Siedlungsgebiets mit verschiedenen Hürden verbunden. Unter 

anderem treffen Verdichtungen auch in der Bevölkerung oft auf Widerstand, weshalb eine wei-
tere Sensibilisierung erforderlich ist.   

 
4 Die Revision der Nutzungsplanung wurde an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 angenommen. 
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4.4. Berichterstattung zu den Fruchtfolgeflächen 
 

4.4.1. Ausgangslage 
Sachplan Fruchtfolgeflächen 

Die Fruchtfolgeflächen (FFF) wurden im Kanton Schwyz erstmals mit dem kantonalen Richtplan 

1986 erhoben (RRB Nr. 868 vom 21. Mai 1986) und festgesetzt. Am 8. April 1992 wurde der 
Sachplan FFF vom Bundesrat mit dem Ziel gutgeheissen, die FFF schweizweit zu sichern. Im 

Sachplan festgelegt wurden der Mindestumfang der FFF und deren Aufteilung auf die Kantone. 

Der Kanton Schwyz muss gemäss dem Sachplan FFF einen Flächenanteil von mindestens 2500 
ha FFF nachweisen und erhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt erfüllt der Kanton Schwyz den gefor-

derten Mindestumfang. 

Der Sachplan FFF von 1992 wurde zwischenzeitlich revidiert und durch den Bundesrat am 
8. Mai 2020 in Kraft gesetzt. Der Grundsatz G10 des revidierten Sachplans FFF verlangt, dass 

Kantone, deren FFF-Inventare nicht auf einer verlässlichen Datengrundlage beruhen, verpflich-

tet sind, eine Kompensationsregelung im Richtplan einzuführen. Verlässlich bedeutet, dass die 
Daten mindestens im Massstab 1:5000 oder grösser kartiert und im Feld verifiziert wurden. 

 

Richtplananpassung 2022 

Da der Kanton Schwyz über keine verlässlichen Datengrundlagen im Sinne des Sachplans FFF 

verfügt, hat er eine Kompensationsregelung im Richtplan zu verankern. 

Diesem Auftrag ist der Kanton Schwyz mit der Arbeitshilfe «Umgang mit Fruchtfolgeflä-

chen» nachgekommen. Diese wurde im Jahr 2022 erarbeitet und mit der Richtplananpassung 
2022 in den Richtplan aufgenommen. Insbesondere wurde festgelegt, in welchen Fällen FFF 

kompensiert werden müssen. Vorzugehen ist in drei Verfahrensschritten: 

Abbildung 16: Verfahrensschritte zur Kompensation FFF 

 

Grafik ARE SZ 
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4.4.2. Nachführung 
Die regelmässige Nachführung der FFF erfolgt im Kanton Schwyz seit der Ersterhebung des 

Bundes jährlich anhand der Geodaten. Das minimale Geodatenmodell des Bundes wurde für 

die erforderlichen Kantonszwecke erweitert. 
 

Methodik Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone 

Die jährlich nachzuführende Statistik wird anhand der AV-Daten vorgenommen. Dabei wird an-

hand der AV-Daten die Fläche ermittelt, welche im Verlauf des Jahres von einer FFF-Kategorie 

in eine nicht-FFF-Kategorie gewechselt hat (Beanspruchung von FFF) oder umgekehrt (Kompen-

sation). Berücksichtigt werden nur Flächen, welche grösser als 50 m2 sind. 
 

Methodik Nutzungsplanung 

Werden FFF im Rahmen einer Nutzungsplanung eingezont, ist mit der Genehmigung der Nut-

zungsplanänderung eine Kompensationsfläche sicherzustellen. Die eingezonte Fläche wird als 

«Verlustfläche» gekennzeichnet, die neue FFF als «Inventarfläche» im Falle einer Nachkartie-
rung oder als «Aufwertungsprojekt» im Falle einer Bodenaufwertung. 
 

4.4.3. Berichterstattung gemäss Grundsatz 17 des Sachplans Fruchtfolgeflächen 
Für die «Statistik der Fruchtfolgeflächen Schweiz 2023» des Bundes hat der Kanton Schwyz 

seine Daten mit Stand 1. Februar 2023 zur Verfügung gestellt. Darauf basierend werden jähr-
lich der Stand und die Veränderungen am Inventar gemäss obigen Methoden nachgeführt.  

Nachfolgender Bericht basiert auf den Anforderungen gemäss den Erläuterungen zum 

Sachplan Fruchtfolgeflächen: 
 
Sachplan FFF Grundsatz 17 Monitoring 2023 (ARE-KP) Monitoring 2024 (ARE-KP) 

Es wird aufgezeigt, wo und für welche 
Zwecke FFF > 1 ha beansprucht wurden. 
Auch Verschiebungen von Flächen mit ei-
ner speziellen Nutzung gemäss G18 sind 
zu dokumentieren. 

Es wurden keine Flächen > 1 ha beansprucht. 

Es werden grössere Veränderungen bei 
der Qualität der FFF unter Berücksichti-
gung der Kriterien gemäss G6 dargelegt. 
Dies sind z.B. Veränderungen durch 
Schadstoffeintrag, Naturereignisse u.a. 
besondere Vorkommnisse. Ein Augen-
merk ist auf besonders empfindliche, sich 
schnell verändernde Böden zu richten. 

Es wurden keine Qualitätsveränderungen festgestellt.  

Es wird bei neu erhobenen FFF aufge-
zeigt, dass diese Flächen die Qualitätskri-
terien gemäss G6 einhalten. 

Es wurden keine FFF neu erhoben. 
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Das Verzeichnis oder die Hinweiskarte 
gemäss G7 wird mitgeliefert oder es wird 
ein Verweis darauf gemacht. 

Die Hinweiskarte wurde durch das AfU erstellt und ist auf WebGIS einsehbar.  

Es wird aufgezeigt, wie der Kanton mit 
den verschiedenen Spezialfällen gemäss 
G18 umgeht. 

Es sind keine Spezialfälle bekannt. 

Eine beabsichtigte allfällige Reduktion 
des Abzugskoeffizienten wird begründet. 

Eine Korrektur des Abzugskoeffizienten ist derzeit nicht beabsichtigt.  

Die Kompensationsregelung gemäss G10 
wird vorgelegt und es wird aufgezeigt, 
welche beanspruchten Flächen wo kom-
pensiert wurden. 

Die Kompensationsregelung wurde mit der Arbeitshilfe «Umgang mit Frucht-
folgeflächen» erarbeitet und mit der RP-Anpassung 2022 im Richtplan veran-
kert. Die Richtplananpassung 2022 wurde am 12. November 2024 vom Bund 
genehmigt.  

 
Der Verschnitt der AV-Daten von An-
fang 2023 und Ende 2023 zeigt, dass in 
zwei Fällen mehr als 1000 m2 FFF bean-
sprucht wurden.  
In einem Fall handelt es sich um ein 
landwirtschaftliches Vorhaben, welche 
gemäss geltender Kompensationsrege-
lung von der Kompensationspflicht aus-
genommen sind. 
In einem Fall handelt es sich um einen 
Strassenausbau. Dieses Vorhaben 
wurde jedoch geplant und umgesetzt, 
bevor die Kompensationsregelung ein-
geführt wurde. 

Der Verschnitt der AV-Daten von 
Anfang 2024 und Ende 2024 zeigt, 
dass in sieben Fällen mehr als 1000 
m2 FFF beansprucht wurden. 
In sechs Fällen handelt es sich um 
landwirtschaftliche Vorhaben, wel-
che gemäss geltender Kompensati-
onsregelung von der Kompensati-
onspflicht ausgenommen sind. 
In einem Fall handelt es sich um 
eine Renaturierung des angrenzen-
den Baches (Sarenbach). Auch die-
ses Vorhaben wurde geplant und 
umgesetzt, bevor die Kompensati-
onsregelung eingeführt wurde. 

Es wird aufgezeigt, wie viele Flächen real 
oder über einen Fonds kompensiert wur-
den. Betreffend Fonds ist auch anzuge-
ben, wieviel einbezahlt wurde, wie die 
Mittel verwendet wurden und wie hoch 
die darin vorhandenen Beträge sind. 

Es wurden keine Kompensationsprojekte umgesetzt. In den Gemeinden 
Schübelbach und Reichenburg sind vier Bodenaufwertungsprojekte im Gang.  
Der Kanton Schwyz hat sich gegen die Installation eines Fonds ausgespro-
chen.  

Es wird eine Prognose zur Entwicklung 
des FFF-Bestandes gemacht, basierend 
auf der im kantonalen Richtplan festge-
legten Entwicklung für einen Zeithorizont 
von 15 Jahren. 

Der Kanton Schwyz hat ein FFF-Kontingent von 2500 ha zu sichern. Ende 
2024 weist das Inventar einen Bestand von 3570.05 ha auf.  
2023 gingen 1.10 ha verlustig, 2024 deren 2.29 ha. Trotz des 15%igen Ab-
zugskoeffizienten wird das Kontingent in 15 Jahren noch gedeckt sein.  

 

 

  



























 |53 
 

3. Juni 2025 | Folgerungen 

6. Folgerungen  

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Entwicklungen im Kanton Schwyz seit der Richtplan-

überarbeitung 2016 an den übergeordneten Zielen des teilrevidierten Raumplanungsgesetzes 

(1. Etappe) gemessen. Zudem wird die Entwicklung in der aktuellen Berichtsperiode analysiert. 
Für die verschiedenen Themenschwerpunkte werden einerseits die Tendenzen und die mit der 

Umsetzung von RPG 1 bereits erzielten Trendbrüche aufgezeigt; andererseits werden Aussagen 

zum Handlungsbedarf gemacht. 

 

Anhaltend dynamische Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerung im Kanton Schwyz wächst weiterhin konstant. Das in den letzten Jahren statt-
gefundene Bevölkerungswachstum liegt gesamtkantonal und in allen Siedlungsraumtypen über 

dem in der Richtplanüberarbeitung 2016 zugrunde gelegten Wachstumsszenario. Zum heutigen 

Zeitpunkt kann somit festgehalten werden, dass das im Jahr 2016 festgelegte Siedlungsgebiet 
gerechtfertigt ist. Um die künftigen demografischen Entwicklungen auf kantonaler aber auch 

auf regionaler und kommunaler Ebene besser abbilden zu können, erarbeitet der Kanton 

Schwyz derzeit eigene kantonale Bevölkerungs- und Beschäftigtenprognosen. 
Bezüglich Verteilung des Bevölkerungswachstums zeigt sich in der Periode ab 2020 im ur-

banen Siedlungsraum eine verstärkte Dynamik, was positiv zu werten ist. Besondere Aufmerk-

samkeit verdient die zuletzt überdurchschnittlich starke Bevölkerungszunahme im ländlichen 
Raum. 

Für den raumplanerischen Umgang mit dem Wachstum entscheidend ist weiterhin eine 

verstärkte strategische Planung in den Gemeinden im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen 
(kommunaler Richtplan, Siedlungsentwicklungskonzept oder räumliches Leitbild als erster 

Schritt der Ortsplanungsrevisionen). 

 
Hohe Arbeitsplatzdynamik im urbanen Gebiet 

Die Anzahl der Arbeitsplätze (VZÄ) hat mit 2% pro Jahr gesamtkantonal zwischen 2016 und 

2022 überdurchschnittlich stark zugenommen. Das Wachstum findet in allen Siedlungsraumty-
pen statt. Seit 2020 sticht insbesondere die sehr dynamische Arbeitsplatzzunahme im urbanen 

sowie im periurbanen Siedlungsraum hervor. Generell nehmen die Arbeitsplätze in Gebieten 

mit starker Konzentration wie beispielsweise im Bezirk Höfe weiterhin überdurchschnittlich zu. 
Hingegen ist im ländlichen Siedlungsraum der Verlust von Arbeitsplätzen insbesondere im ge-

werblichen Bereich durch die Tertiärisierung zum Teil schwer kompensierbar und die Wachs-

tumsrate hat sich dort zuletzt etwas verringert. Insgesamt ist daher darauf zu achten, dass der 
ländliche Siedlungsraum bezüglich lokaler Arbeitsplätze Schritt halten kann.  



 54| 

3. Juni 2025 | Folgerungen 

Die Umsetzung der im Richtplan festgelegten Entwicklungsschwerpunkte an gut erschlos-

senen Lagen ist weiter voranzutreiben. Insbesondere ist darauf zu achten, dass DL-Arbeits-

plätze noch gezielter an gut bis sehr gut mit dem ÖV erschlossenen Lagen bzw. in Entwicklungs-
schwerpunkten «Bahnhofsgebieten» angesiedelt werden. 

 

Erkennbare Siedlungsbegrenzung und -verdichtung und Potenzial für die Siedlungsqualität  
Die Erweiterung der Bauzonenfläche nimmt seit der RPG 1-konformen Richtplanüberarbeitung 

im Jahr 2016 trotz Zunahme der Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahl weiterhin deutlich ab. Die 

bauliche Entwicklung erfolgt hauptsächlich in den bereits gut erschlossenen Räumen bzw. in-
nerhalb der bestehenden Bauzonen. Die Lenkung des Wachstums auf den urbanen Siedlungs-

raum ist weiter zu forcieren. 

Die Raumnutzerdichte konnte seit 2016 sowohl bei den bebauten Wohn-, Misch- und Zent-
rumszonen als auch bei den Arbeitszonen erhöht werden. Während im periurbanen Siedlungs-

raum seit 2020 eine starke Verdichtung in den bebauten WMZ stattfindet, hat sich die Dichte-

zunahme im urbanen und ländlichen Siedlungsraum zuletzt etwas abgeschwächt. In den Ar-
beitszonen weist der urbane Siedlungsraum seit 2020 mit Abstand die höchste Verdichtungs-

rate auf. Damit die für den Horizont 2040 definierten quantitativen Ziele erreicht werden kön-

nen, sind weiterhin gezielte Anstrengungen vorzunehmen. Die Bauzonenauslastung auf kanto-
naler Ebene hat sich ebenfalls weiter verbessert. Der Anteil der Gemeinden mit einer Auslas-

tung unter 100% konnte seit 2020 um weitere vier Gemeinden verringert werden. Insgesamt 

liegt die Bauzonenauslastung nur bei fünf Gemeinden unter 95%, drei davon fallen unter das 
Zweitwohnungsgesetz (>20% Zweitwohnungen), was ein Grund für die tiefe Auslastung ist. 

Seit 2020 haben im Kanton Schwyz keine Neuanordnungen oder Umlagerungen des Sied-

lungsgebiets stattgefunden. Der im kantonalen Richtplan vorgesehene Flächenpool für neue 
Tourismus- und Freizeitzonen wurde zudem bis heute nicht beansprucht. Jener für neue Zonen 

für öffentliche Nutzungen wurde bislang lediglich bei einer Einzonung in Schübelbach mit 

3797 m2 beansprucht (RRB 23/2022). 
Diese insgesamt positiven Entwicklungen des Siedlungsgebiets werden begleitet bzw. un-

terstützt durch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden 

sowie zwischen den Gemeinden untereinander. Verschiedene zusätzliche Arbeitshilfen und 

Merkblätter als Hilfestellungen für die Gemeinden wurden in dieser Periode durch den Kanton 

erarbeitet. 

Gerade im Kontext der stattfindenden Verdichtung ist es künftig von Bedeutung, von der 
Planung bis hin zur Umsetzung auch ein verstärktes Augenmerk auf die Steigerung der Sied-

lungsqualität zu legen. Dazu gehören neben gestalterischen Aspekten auch die Schaffung von 
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klimaangepassten Siedlungsstrukturen und die siedlungsverträgliche Ausgestaltung des Ver-

kehrs. Steigerung der Lebensqualität beinhaltet auch die Auseinandersetzung mit dem Be-

stand. Verdichtung im Bestand hat Potenzial und trägt zur Lebensqualität bei. 
 

Flächenverbrauch ausserhalb Bauzonen weiter zunehmend, wenn auch abgeschwächt 

Die Zunahme der befestigten Flächen ausserhalb der Bauzone hat seit 2020 gegenüber frühe-
ren Jahren zwar abgenommen, findet jedoch weiterhin statt: Im Zeitraum von 2020 bis 2024 

kamen im Kanton Schwyz ausserhalb der Bauzone knapp 32 ha befestigte Fläche hinzu, 8 ha da-

von in Zusammenhang mit Gebäudeflächen. Die Zunahme der befestigten Flächen ausserhalb 
der Bauzone stehen unter anderem in Zusammenhang mit den Tierschutzvorschriften und mit 

dem umfangreicheren Maschinenpark in der Landwirtschaft sowie mit neuen land- und forst-

wirtschaftlichen Erschliessungen. Zudem tragen neue und Ausbauten bestehender Verkehrsan-
lagen zur Zunahme der befestigten Flächen ausserhalb der Bauzonen bei. Mit der 2. Etappe der 

Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) wurde das Ziel festgelegt, die befestigten Flächen 

und die Anzahl Gebäude ausserhalb der Bauzonen zu stabilisieren. In naher Zukunft ist durch 
den Kanton ein «Gesamtkonzept Stabilisierung» zu erarbeiten. 

 

Abstimmung Siedlung und Verkehr mit Optimierungspotenzial 
Die Siedlungsentwicklung und insbesondere auch die Arbeitsplatzentwicklung ist noch konse-

quenter auf gut bis sehr gut mit dem ÖV erschlossenen Lagen zu lenken (siehe dazu auch ESP). 

Zu einer optimalen Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr und zur Verschiebung des Mo-
dal Splits zugunsten des ÖV sind zudem der Ausbau des ÖV-Angebots in dicht besiedelten Ge-

bieten weiter voranzutreiben und Schwachstellen beim strassengebundenen ÖV zu entschär-

fen. Gleichzeitig sind siedlungsverträgliche Ortsdurchfahrten mit einer hohen Aufenthaltsquali-
tät zu fördern, um den Fuss- und Veloverkehr zu stärken und die Aufwertung der Ortskerne zu 

begünstigen.  

 
Umsetzung Landschaftsschutz weiter vorantreiben 

Die Umsetzung des Biotopschutzes und des Moorlandschaftsschutzes ist mit hoher Priorität vo-

ranzutreiben. Im Weiteren werden in der kommenden Richtplanperiode Schwerpunkte auf 

dem Abschluss des Naturschutzgesamtkonzeptes mit Vernetzungsplanung und im Bereich des 

Landschaftsschutzes auf dem Abschluss der Landschaftskonzeption liegen. In der Landschafts-

konzeption werden Aussagen zu besonders schönen und wertvollen kantonalen Landschaften 
gemacht und die Schutzziele für die BLN-Gebiete präzisiert werden. Beide Konzepte bilden 

Grundlagen für die Verankerung von Grundsätzen, Schutzzielen und Massnahmen des Land-
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schafts- und des Naturschutzes sowie der ökologischen Vernetzung im Richtplan. Die Land-

schaftskonzeption sowie das Naturschutzgesamtkonzept sollen im Rahmen der Revision 2027 

in den Richtplan integriert werden. 
Insgesamt sind zwischen 2023 und 2025 rund 3 ha Fruchtfolgeflächen weggefallen. Dies 

insbesondere in stark wachsenden urbanen und periurbanen Gemeinden. Die Entwicklung wird 

im Rahmen des jährlichen Monitorings beobachtet und entsprechender Handlungsbedarf wird 
bei Bedarf abgeleitet.  

Bei der konkreten Umsetzung von Richtplan-Beschlüssen auf Stufe Ortsplanung besteht 

nach wie vor Handlungsbedarf bei der Ausscheidung der Gewässerräume, hauptsächlich aus-
serhalb der Bauzonen. 

 

Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran 

Der Kanton Schwyz hat gute Voraussetzungen, das Klimaziel von netto Null bis 2050 im Wärme-
bereich mit erneuerbarer Energie abzudecken. In den vergangenen Jahren sind verschiedene 

Projekte für grosse Fernwärmeverbunde auf der Basis von Biomasse Holz initialisiert worden. 

Auch die lokale Stromproduktion konnte seit 2017 gesteigert und diversifiziert werden. Um die 
Ziele der Energie- und Klimaplanung 2023+ zu erreichen, sind vor allem im Bereich Wasser-, So-

lar- und Windenergie noch weitere Anstrengungen notwendig. Dabei ist auch zu beachten, dass 

die Umsetzung solcher Anlagen häufig auf Widerstand stösst, insbesondere in Zusammenhang 

mit dem Landschafts- und Ortsbildschutz. Dies erfordert eine vorausschauende Planung sowie 

sorgfältige Abwägung der unterschiedlichen Interessen. 
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A4. Faktenblätter 
Jedes Faktenblatt gehört zu einem Richtplanziel, das als Titel im farbigen Balken zuoberst ge-

nannt wird. Für jedes Ziel wurden Indikatoren definiert (gemäss Ziel- und Indikatorensystem in 

Kapitel 2.2), die im Faktenblatt analysiert und beurteilt werden.  
Jedes Faktenblatt enthält den Bezug zu den Richtplan-Beschlüssen, wo vorhanden die im Richt-

plan definierten quantitativen Ziele, die Datenquellen, den aktuellen Zustand, die stattgefun-

dene Entwicklung in den letzten Jahren und eine entsprechende Beurteilung. Der Ist-Zustand 
und die Entwicklung sind anhand von Grafiken und Karten illustriert. 

Die Beurteilungsskala ist folgendermassen gegliedert:  

 

 
sehr gut / starke Verbesserung 

 
gut / leichte Verbesserung 

 
neutral / unverändert 

 
mässig / leichte Verschlechterung 

 
schlecht / klare Verschlechterung 
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Abbildung 35: Einwohner und Arbeitsplätze nach ÖV-Güteklassen und Siedlungsraumtyp 2016/2020/2023 

 

Quellen: ARE SZ, Raum+ Daten 2016/2020/2023, BFS STATPOP 2016/2019/2023, BFS STATENT 2016/2020/2022 
Hinweis: Die kursive Zahl oberhalb der Balken gibt das gerundete total der Anzahl Einwohner und Arbeitsplätze an. 
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Abbildung 46: Arbeitsplatzdichte auf Gemeindeebene 2022 

 

Quelle: BFS STATENT (VZÄ) 2022, Raum+ SZ 2022 
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Abbildung 51: Nachfrageentwicklung ÖV und MIV (im Vergleich zur Wohnbevölkerung) 

 

Quellen: SBB/SOB, AöV SZ, ASTRA (Zählstellen), TBA SZ (Verkehrszählung) 
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Grafische Übersichten 

Abbildung 52: Modal Split Kanton Schwyz 2010/2015/2021 im Vergleich zur gesamten Schweiz 

 

Anteil an der Tagesdistanz der Etappen im Inland 
Anzahl Zielpersonen MZMV: Schwyz: 1302 (2021), 1521 (2015), 1571 (2010); CH: 55 018 (2021), 57 090 (2015), 62 868 
(2010) 

Quelle: BFS MZMV 2010/2015/2021 
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Grafische Übersichten 

Abbildung 56: Karte mit Landschaften von nationaler Bedeutung 

 

Abbildung 57: Daten zu Landschaften von nationaler Bedeutung 

 
Quelle: AWN SZ 

 

  


































